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Die „Clearingstelle Deutsch-
land“ führte kürzlich im
Europäischen Parlament in

Straßburg ein Seminar zur außer-
gerichtlichen Streitbeilegung von 
Verbraucherrechtsstreitigkeiten in
Deutschland und Europa durch. Bei
der „Clearingstelle“ mit Sitz in Kehl
handelt es sich um eine nationale,
beim deutsch-französischen Verein
Euro-Info-Verbraucher e. V. ange-
siedelte Kontaktstelle für Verbrau-
cher. Die Stelle verfolgt das Ziel, im
Zusammenhang mit zunehmend
auch grenzüberschreitenden Ver-
brauchsgüterkäufen und der Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen
entstehende Verbraucherstreitig-
keiten einer schnellen und kosten-
günstigen außergerichtlichen Lö-
sung zuzuführen.

Sie ist Teil des seit Oktober 2001
auf Initiative der Europäischen
Kommission errichteten Netzwerks
für die außergerichtliche Streitbei-
legung in Europa (European Extra-
Judicial Network – EEJ-Net), das
über Kontaktstellen in allen 15 Mit-
gliedsstaaten sowie in Norwegen
und Island verfügt. Im Vordergrund
der Arbeit der „Clearingstelle“ ste-
hen die Beratung und Unterstüt-
zung der Verbraucher bei der Beur-
teilung und Aufarbeitung von Be-
schwerden, deren Einreichung in
das europäische Netzwerk der au-
ßergerichtlichen Streitbeilegung so-
wie die Information über außerge-
richtliche Streitbeilegungseinrich-
tungen und -verfahren in Europa.

Das Seminar gab einen Über-
blick über die Aktivitäten des EEJ-

Net und über alternative Streiterle-
digungsverfahren (Alternative Dis-
pute Resolution – ADR) in Frank-
reich, Luxemburg und Deutschland,
ferner Hinweise auf die Situation in
Dänemark.

Initiative der EU-Kommission

Das EEJ-Net ist Teil einer Reihe
von Initiativen der EU-Kommissi-
on, die bei den Verbrauchern in Eu-
ropa Vertrauen schaffen sollen, da-
mit sie aktiv am Binnenmarkt teil-
nehmen und von ihm profitieren
können. Dabei soll das Netzwerk
gerade bei grenzüberschreitenden
Streitfällen bisher bestehende oft
unüberwindbare Hindernisse der
Rechtsdurchsetzung abbauen.

Für die dem EEJ-Net angehö-
renden, durch die Mitgliedsstaaten
anerkannten ADR-Einrichtungen
gilt – soweit sie Lösungen vorschla-
gen oder vorschreiben, die zu einer
Beilegung der Streitigkeit führen –
die Empfehlung 98/257/CE der
Kommission vom 30.3.1998, die die
Wahrung der Grundsätze der Unab-
hängigkeit, der Transparenz, der
kontradiktorischen Verfahrenswei-
se, der Effizienz, der Rechtmäßig-
keit, der Handlungsfreiheit und der
Vertretung durch einen Dritten be-
inhaltet.

Diese Empfehlung gilt zwar aus-
drücklich nur für Verfahren, in de-
nen „für die Parteien bindende Ent-
scheidungen, Empfehlungen oder
Vergleichsvorschläge außergericht-
licher Einrichtungen“ ergehen, die
„von den Parteien akzeptiert wer-

den müssen“ – und damit also nicht
für die bei den Ärztekammern in
Deutschland eingerichteten Gut-
achterkommissionen und Schlich-
tungsstellen.

An deren Verfahren werden aber
in der Empfehlung der Kommission
vom 4.4.2001 – 2001/310/EG – über
die „Grundsätze für an der einver-
nehmlichen Beilegung von Ver-
braucherrechtsstreitigkeiten betei-
ligte außergerichtliche Einrichtun-
gen“ weitgehend gleich lautende
Anforderungen an ihre Unpartei-
lichkeit, Transparenz, Effizienz und
Fairness gestellt.

Eine Sonderstellung nehmen on-
line-gestützte Schlichtungsverfah-
ren ein, die – anders als im amerika-
nischen Rechtsraum – in Europa
bisher praktisch keine Rolle spie-
len. Über die diesbezüglichen 
Entwicklungsmöglichkeiten, insbe-
sondere über das seit Anfang 
Dezember 2003 zur Verfügung ste-
hende, für Verbraucher mit Wohn-
sitz in Deutschland kostenfreie Inter-
net-Ombudsmann-Verfahren (www.
ombudsmann.de), berichtete Ste-
phanie Schmidt von der e-commer-
ce-Verbindungsstelle Deutschland,
die aus Mitteln des Bundesjustizmi-
nisteriums gefördert wird.

Frankreich

Die Beiträge über die ADR-Ver-
fahren in Frankreich und Luxem-
burg ergaben Folgendes: In Frank-
reich sind nach dem Bericht von
André Longuet des Diguères von
der Generaldirektion für Wettbe-
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werb, Verbraucherschutz und Be-
trugsahndung (DGCCRF) im Mi-
nisterium für Wirtschaft seit 1976
verschiedene – teils staatliche, teils
private – Versuche unternommen
worden, außergerichtliche Streit-
schlichtungsverfahren zu etablie-
ren.

Diese Bemühungen hatten aber
nur eingeschränkt Erfolg. An das
1976 zur Zentralisierung von Ver-
braucherbeschwerden in den Dé-
partments landesweit einheitlich
eingerichtete „Postfach 5000“ ge-
richtete Verbrauchereingaben seien
nach anfänglich starker Inanspruch-
nahme wieder abgeflaut, weil die
Beschwerdestellen nicht richtig
funktionierten, sagte der Ministeri-
albeamte.

Auch die 1994 in allen Départ-
ments eingerichteten Verbraucher-
vermittlungsstellen (CRLC) arbei-
teten nur in Perpignan und Rennes
mit Erfolg. Als weitere Einrichtun-
gen fanden Justizschlichter und
Schlichtungsversuche im Strafrecht
Erwähnung, die aber offenbar auf
einen Täter-Opfer-Ausgleich abzie-
len, ferner Schlichtungsstellen für
das Bankwesen und der „Vermittler
der Republik“, der nur bei Streitig-
keiten zwischen Verbrauchern und
staatlichen Stellen zuständig ist.

Luxemburg

In Luxemburg haben nach dem
Bericht von Anne Denoël, Leiterin
der 2002 dort eingerichteten „Clea-
ringstelle“, Streitigkeiten aus den
Bereichen Bauwesen, Pauschalrei-
sen und Kraftfahrzeughandel unter
Beteiligung belgischer, deutscher
und französischer Verbraucher be-
sondere Bedeutung: Das noch rela-
tiv neue und wenig bekannte Sys-
tem der außergerichtlichen Streit-
beilegung werde von Verbrauchern
und Gewerbetreibenden allerdings
noch ungenügend akzeptiert, resü-
mierte Denoël. Sie plädierte für ei-
ne Ausweitung des Schlichtungsan-
gebots unter gleichzeitiger Profes-
sionalisierung der beteiligten Ein-
richtungen.

200 Schlichtungsstellen in Deutschland

Demgegenüber ergaben die ver-
schiedenen Beiträge aus deutscher
Sicht ein weitergehendes, im Ergeb-
nis aber als unzureichend genutzt
bewertetes Angebot an außerge-
richtlichen Streiterledigungsmög-
lichkeiten. Rechtsanwalt Christian
Moritz, Leiter der „Clearingstelle
Deutschland“, sah die Vorteile der
über 200 bundesweit eingerichteten
Schlichtungsstellen in der Nähe
zum Verbraucher und in der opti-
malen Nutzung des dort vorhande-
nen Sachverstands.

Er bemängelte aber neben einer
uneinheitlichen Terminologie und
Verfahrenstechnik eine gewisse
Unübersichtlichkeit, der die „Clea-
ringstelle“ nur abhelfen könne,
wenn sie von den Schlichtungsstel-
len über Veränderungen auf dem
Laufenden gehalten werde. Er
sprach sich dafür aus, durch regel-
mäßige Berichte und eine klare In-
ternetpräsenz der ADR-Stellen
Transparenz zu schaffen, Informa-
tionen über die Tätigkeit der Ein-
richtung möglichst auch in einer
europäischen Fremdsprache zu ge-
ben und – soweit die Voraussetzun-
gen hierfür gegeben sind – eine An-
erkennung durch das zuständige
Landesjustizministerium zu erwir-
ken.

Handwerk und Handel

Über ein Beispiel recht gut funk-
tionierender außergerichtlicher
Streitschlichtung informierte der
Leiter der Geschäftsstelle für das
Kraftfahrzeuggewerbe in Freiburg,
Franz Tewes. Er berichtete über im
Jahre 2002 bundesweit 18.887 Fälle
in Handwerk (14.849) und Handel
(4.038).

Abgesehen von zahlreichen – 
zumeist durch telefonische Bera-
tung – im so genannten Vorverfah-
ren oder auf andere Weise (zum
Beispiel Kundenaufklärung, gütli-
che Einigung, Antragsrücknahmen)
erledigten Fällen seien 1.317 Anträ-
ge durch die zuständige Schieds-
kommission geklärt worden.

Im Zuständigkeitsbereich der In-
dustrie- und Handelskammern
spielt die außergerichtliche Klärung
von Verbraucherrechtsstreitigkei-
ten nach Darstellung des Referen-
ten Dr. Jürgen Möllering vom Deut-
schen Industrie- und Handelskam-
mertag wegen fehlender institutio-
nalisierter Verfahren bisher eine un-
tergeordnete Rolle. Kurz vor der
Markteinführung stehe allerdings
mit „Online-confidence“ ein Onli-
ne-Schlichtungsverfahren unter Be-
teiligung mehrerer europäischer
Länder.

Es sehe für Streitigkeiten bis
5.000 Euro die Möglichkeit einer
Selbstbindung des Kaufmannes an
den Schiedsspruch vor und solle in
der ersten Stufe kostenfrei sein.
Bleibe der Online-Schlichtungsver-
such ergebnislos, sei in der zweiten
Stufe die – sodann kostenpflichtige
– Einschaltung eines Schlichters ge-
plant.

Förderung durch das Justizministerium

Vor dem Hintergrund der weite-
ren Verknappung der „Ressource
Rechtsprechung“ sprach sich der
Vertreter des Bundesministeriums
der Justiz, Dr. Matthias Heger, für
eine Förderung der außergerichtli-
chen Streitbeilegung aus und sicher-
te zu, dass sein Haus alles dafür Er-
forderliche tun werde. Dabei emp-
fahl er, Freiräume für die Etablie-
rung geeigneter Einrichtungen zu
schaffen und nicht alles gesetzlich
regeln zu wollen.

Sein Kollege aus dem Landesmi-
nisterium der Justiz Baden-Würt-
temberg, Dr. Frank Schwörer, er-
gänzte, dass die bisherigen Bemü-
hungen um die vorgerichtliche
Schlichtung von Bagatellstreitigkei-
ten im Rahmen des § 15 a Einfüh-
rungsgesetz zur Zivilprozessord-
nung (EG ZPO) noch zu wünschen
übrig ließen. In seinem Bundesland,
in dem die Schlichtung solcher
Streitfälle vorrangig durch Rechts-
anwälte erfolge, seien im Jahr 2002
nur knapp 3.000 Verfahren durchge-
führt worden, während insgesamt
45.000 Rechtsstreitigkeiten mit ei-
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nem Streitwert bis 750 Euro an die
dortigen Amtsgerichte gelangt sei-
en.

In nur 20 Prozent dieser dem
Zivilprozess obligatorisch vorge-
schalteten Schlichtungsverfahren
sei eine Einigung in der Sache er-
zielt worden.Von den restlichen 80
Prozent seien immerhin 25 Pro-
zent weiter zu den Gerichten ge-
gangen. Die Ursache sah er unter
anderem in der Möglichkeit, dem
obligatorischen Schlichtungsver-
fahren durch Einleitung des ge-
richtlichen Mahnverfahrens aus-
zuweichen. Es gelte mittlerweile
als „Kunstfehler“ der Rechtsan-
wälte, die besonders laute Kritik
an dem „Zwangsschlichtungsver-
fahren“ übten, wenn von dieser
Möglichkeit nicht Gebrauch ge-
macht werde.

Verwirrende Vielfalt

Das an sich respektable Angebot
freiwilliger außergerichtlicher Streit-
schlichtungsmöglichkeiten wird
nach seiner Auffassung nicht im
wünschenswerten Umfang ange-
nommen, was angesichts einer ge-
richtlichen Erfolgsquote bei der
Durchsetzung von Ansprüchen von
nur rund 30 Prozent bemerkenswert
sei. Das könne daran liegen, dass die
verwirrende Vielfalt unterschiedli-
cher Schlichtungsverfahren dem
Rechtsuchenden schwer zu vermit-
teln sei.

Schwörer stellte zur Diskussion,
ob die Bereitschaft zur außerge-
richtlichen Streitbeilegung dadurch
gefördert werden könne, dass bei
der Entscheidung über die Kosten-
tragung im Zivilprozess nach engli-
schem Vorbild zukünftig auch be-
rücksichtigt werde, ob ein außerge-
richtlicher Einigungsversuch unter-
nommen worden sei.

Bundesgesetzliche Regelungen?

Dr. Jens Scherpe vom Max-
Planck-Institut Hamburg sah
Deutschland bei der ADR im Ver-
gleich zu anderen Staaten, speziell
zu Dänemark, im hinteren Drittel.

Er hielt nach dänischem Muster die
Schaffung bundesgesetzlicher Rah-
menbedingungen für außergericht-
liche Schlichtungsstellen sowie de-
ren staatliche Anerkennung und
Kontrolle für erforderlich, was auch
bereits bestehende Stellen stärken
könne. Die Rahmenbedingungen
sollten einheitliche Vorgaben zur
Wahrung der Neutralität, der Chan-
cengleichheit im Verfahren und der
Unverbindlichkeit der Entschei-
dungen beinhalten. Die Verfahren
müssten dieselbe Rechtswirkung
entfalten, die bei Rechtshängigkeit
eines Anspruchs eintreten. Die Kos-
ten dürften nicht auf den Unterle-
genen überwälzt werden. Schließ-
lich sei eine – zumindest anonymi-
sierte – Veröffentlichung der
Schlichtungsergebnisse wünschens-
wert.

Fazit

Das Seminar hat zusammenfas-
send zu dem bedauerlichen Ergeb-
nis geführt, dass die Möglichkeiten
zur außergerichtlichen Streiterledi-
gung im In- und Ausland generell
noch unzureichend genutzt werden.

Diese Feststellung gilt aber si-
cher nicht für die bei den Ärzte-
kammern in Deutschland eingerich-
teten Gutachterkommissionen und
Schlichtungsstellen. Bis zu 90 Pro-
zent der dort jährlich über 10.000
bundesweit anhängigen Begutach-
tungsfälle können außergerichtlich
beigelegt werden, wobei in den Fäl-
len festgestellter Behandlungsfehler
die ärztlichen Berufshaftpflichtver-
sicherer die Haftpflichtansprüche
des Patienten in aller Regel unmit-
telbar vergleichsweise regulieren.

Nur 10 bis 15 Prozent der Fälle
werden nach Abschluss eines Be-
gutachtungsverfahrens noch ge-
richtlich geltend gemacht, weshalb
den Verfahren vor den genannten
Stellen eine enorme justizentlasten-
de Wirkung zukommt (siehe auch
Rheinisches Ärzteblatt Dezember
2003, Seite 10).

Vor dem Hintergrund der bei
der Tagung der „Deutschen Clea-
ringstelle“ in Straßburg beschrie-

benen allgemeinen Situation von
ADR-Verfahren in Deutschland
und in Europa kann deshalb mit
Fug und Recht festgestellt werden,
dass in keinem anderen Bereich
Ergebnisse erzielt werden, die
nach Zahl sowie sozioökonomi-
scher Bedeutung der Verfahren de-
nen der außergerichtlichen Streit-
schlichtung von Arzthaftpflichtsa-
chen auch nur annähernd entspre-
chen.

Dabei erfüllen die ärztlichen
Gutachterkommissionen und
Schlichtungsstellen, die ihre Grund-
lage in den Heilberufsgesetzen der
Länder finden und der Rechtsauf-
sicht durch die zuständigen staatli-
chen Behörden unterliegen, kraft
ihrer Satzungen und bei ihrer prak-
tischen Arbeit selbstverständlich
auch die von Rechtsexperten und in
den einschlägigen Empfehlungen
der EU-Kommission geforderten
Anforderungen an Neutralität, Un-
abhängigkeit und die Gewährleis-
tung eines transparenten, fairen, für
die Beteiligten freiwilligen und
rechtlich unverbindlichen Verfah-
rens, die als unabdingbare Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche Ak-
zeptanz des Angebots zur außerge-
richtlichen Streitschlichtung gelten
müssen.
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